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~a~italanle~ermustem~~;t&ren in ~ e u t s & k d  - 
Was kommt da auf die Branche zu? 
- Von Rechtsanwalt Peter Mattil, Mattil & Kollegen, München - 

Am 01.11.2005 tritt das Kapitalanlegermusterverfahrensgesetz in Kraft. Anlaß für das Gesetz waren 
die Ca. 15.000 Klagen gegen die Deutsche Telekom, die den gleichlautenden Vorwurf eines Prospekt- 
fehlers enthalten. Künftig soll es Musterverfahren geben, wenn Schadensersatzansprüche wepen fal- 
scher, irreführender oder unterlassener öffentlicher Kapitalmarktinformationen geltend gemacht werden 
(oder ein Erfül1ung;sansvruch aus Vertrag; besteht, der auf einem Angebot nach dem Wertvavier- 
erwerbs- und Übernahmegesetz beruht). Öffentliche Kapitalmarktinformationen sind für eine Vielzahl 

jn Kapitalanlegern bestimmte Informationen über Tatsachen, Umstände, Kennzahlen und sonstige 
- unternehmensdaten, die einen Emittenten von Wertpapieren oder Anbieter von sonstigen Vermögens- 

anlagen betreffen. Dies sind insbesondere Angaben in ++ Prospekten ++ Mitteilungen über Insider- 
informationen ++ Darstellungen ++ Übersichten ++ Vorträgen und Auskünften in der Hauptversamm- 
lung ++ Jahresabschlüssen ++ Lageberichten und den Angebotsunterlagen nach dem Wertpapier- 

werbs- und Übernahmegesetz. 

' Ein Anleger, der z. B. wegen eines Prospektfehlers eine Klage einreicht, kann einen sog. Muster- 
feststellungsantrag stellen. Das Gericht prüft, ob der Rechtsstreit auch für andere gleichgelagerte 

\V.& 
Rechtsstreitigkeiten Bedeutung haben kann und macht den Musterfeststellungsantrag im elektro- * nischen Bundesanzeiger öffentlich bekannt. Wenn innerhalb von 4 Monaten in mindestens 9 

h weiteren Verfahren gleichgerichtete Musterfeststellungsanträge - also im Klageverfahren wegen 
z. B. desselben Prospektes - gestellt werden, wird bei dem überoeordneten Oberlandesgericht 
{OLG) ein Musterentscheid eingeholt. Das OLG bestimmt unter den Klägern einen Musterkläger, 
der dann das Verfahren führt. Alle anderen Klageverfahren werden ausgesetzt, bis über dieses 
Musterverfahren entschieden ist. Das OLG trifft den Musterentscheid, urteilt also darüber, ob z. B. 
die beanstandete Prospektangabe falsch ist oder nicht. Alle Prozeßgerichte, bei denen möglicher- 
weise hunderte oder tausende Klagen anhängig sind, sind an diesen Musterentscheid gebunden. 

L) ie weiteren Klageverfahren können nach Rechtskraft des Musterentscheides fortgeführt werden und 
u ~ e  Kläger müssen, wie schon immer, beweisen, daß sie einen Schaden erlitten haben. Das Muster- 
verfahren entscheidet nur über das (Nicht-)Vorliegen von ansvruchsbeeründenden Voraussetzungen 

-+&P Reehfsfraeen; nicht +&er, s & ~ ~ 1 ~ ~ 3 ~ & ~ 1 t c & h t .  Dies &- 
dann noch in jedem Einzelprozeß geklärt und entschieden werden. In dem Musterverfahren entstehen 
keine zusätzlichen Gerichts- oder Anwaltsgebühren, die im Verfahren vor dem Oberlandesgericht 
anfallenden Auslagen (z. B. Sachverständigenvergütung) werden im Verhältnis der geltend gemachten 
Forderungen auf die einzelnen Prozeßverfahren verteilt. 

Zu beachten ist ein wichtiper Gesichtspunkt: Wenn beispielsweise ein Anleger eines Immobilien- 
fonds in der Klage behauptet, daß er von dem Vermittler falsch beraten wurde, daß zudem der 
Prospekt falsche Angaben enthält und der Kreditvertrag mit der finanzierenden Bank aus rechtli- 
chen Gründen nichtig ist, kann ein Musterverfahren nur hinsichtlich einer solchen Behauptung 
eingeholt werden, die eine Vielzahl von gleichgelagerten Rechtsstreitigkeiten betreffen und falsche 
Kapitalmarktinformationen zum Gegenstand haben. Im vorliegenden Falle käme also ein Muster- 
feststellungsverfahren nur hinsichtlich des Prospektfehlers in Betracht, das die Richter in den 
gleichgelagerten Verfahren bindet. 
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'. W ? .  g-g&1;,19nleger k m  einen Musterfeststellungsantra~ stellen,. er m d ,  dies aber nicht tun. ,. Dasselbe  echt steht übrigens auch der Beklagtenseite zu. ~er-kros~ektveranhvortliche kann die Einho- 
0 -- l a g  eines Musterentccheides beantragen, im Beispielsfall etwa mit dem Antrag festzustellen, daß der X 1 Prospekt keinq Fehler enthält. Auch ein Musterantrag der Beklagtenseite setzt voraus, daß mindestens 
5 weitere veriahsen bei Gericht &&ngig sind und dort entsprechende Anträge gestellt werden. 
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ob der beanstandete P r n ~ h W e ~  besteht oder nicht. Bis zur Rechtskraft dieser Entscheidung 
sind die vielen anderen Verfahren ausgesetzt, kein Anleger kann also wegen des Prospektfehlers 
gegen die'V~ircdStbvortlichen Haken. Wenn ein r9iileger ailerdings gegen seinen Vemittler wegen 
fehlerhafier ~e;&% oder gegen seine,Bank wegen Nichtigkeit des Darlehensvertrages klagt, 
'htrift? ihn das ~ h m e r f a h e n  nicht. Er kann sein Verfahren ganz normal dur&führen. Es ist 
aber zi~em~teh, d& d4eiGerichte geneigf sein werden, den Begriff des ' ' g i~ iehge lag~m Recht&- 
streits" weit auszulegen und auch solche Verfahren auszusetzen, bei denen es sich um di'ekelbe Art 

Ein ganz betJcii&tfiW WnteMeQ besteht zu den sog. 'dass actions' in den USA In Deutschland muß 
jeder betroffene Anleger, wem er die Ve rjähning von Ansprüchen unterbrechen will, eine Klageschrift 
unter Einzahlmg vm Cerlthtskosten bei Geri&% einreichen @zw. alternativ ein Giieverfahren bean- 
tragen, oder einen Mahnbescheid erwirken). Er kann also nicht einfach den Ausgang des Musterver- 
f h n s  qbwarten. Gerade Praspekthaftungsanspniche verjähren in (zu) kurzer Frist. Je nach dem, 
ge@y wen h s p e k t h ~ m p r ü c h e  sich richten, kann bereits 6 Monate nach Kenntnis der Prospekt- 

treten. Die Veriährung wird aber nur für denjeni~en cehemmt. der gemhtli- 
~ u r c h  die Eröffnung des Musterfeststellungsverfahrens wird die Verjährung 

für die vielen e d ~ r e n  gleichgelagerten Rechtsstreite (die nicht selbst Klage eingereicht haben) 
unterbmdwn. Jnspferii kMt dtph&fu%terverlahren eine entscheidende Komgoiiente. Das Kapitalanleger- 
musterverf&&isFsek gin ab Ol.fi.2~5 und ist zunächst auf 5 Jahre befristet. Sofern es sich nicht 
bewährt, wird es nicht verlängert werden. 

Praktisches Beis~iel: 'Deatsckr Vemö~nv~usendfach-Fonds' 
Die Anleger können Sdw satzmsp'üche gegen verschiedene Beteiligte wegen des falschen Pros- 
pele&wd.arin wurde ein iches Risiko verschwiegen - geltend.machen: die Pmspektfseraus- 
geber, den ~ e s d d f b ~ r ,  den Pmspektpriifer, im Prospekt abgebildete werbende Persönlichkeiten und - 
mtig~iche~&se gegen einen V-ittler, wenn dieser nicht zutreffend beraten hat. Betroffen sind etwa 
3.000 +@g&. Der Anieger Dr. Müller-Meier klagt gegen den Prospektherausgeber wegen des ver- 

gegen seinen Vermittler wegen fehlerhafter persönlicher Bera- 
er &s Mtkterverfbn &t dem ma"lt.-FmWwIe 
hinweise fehlerhaft ist. Das Gericht kann den Muster- 

entscheid treffen, da dieser Prospektfehler auch für alle anderen Anleger von Bedeutung sein kann und 
wartet ab, ob neun weitere Musteranträge in anderen Gerichtsverfahren gestellt werden. Das OLG 
entscheidet dann, ob der Prospekt falsch oder richtig ist. Wegen der persönlichen Beratungsfehler durch 
den Ywm&tler kann der Anleger keinen Musteffeststellungsantrag stellen, da diese persönliche Beratung 
keine Aus*it.Jufig auf die anderen Anleger hat. Angenommen, 200 Anleger haben-Hagen bei veschie- 
denen Ckri(3itm ePng&&&t, werden diese ausgesetzt. Wenn das OLG nach Durchfüh.rung des Verfah- 
rens feststdl~!, daß der eh ist, werden die 200 Verfahren wieder aufgenommen und von dem 
jeweiligen- &-ficht k~ dem. n Verfahren über die Scftiadensersakan(~~rüche entschieden. Wenn 
~rospekthaftun$sa&pni& &i"cchen ve jährt sind, können nur noch die 200 Anleger, die ihre Klage 
ehgerelcht h&& +ihre Amp.Tü& weiter verfolgen. Wenn die Ansprüche noch nicht ve jährt Sind, 
loann jeder weitere geschädigte Anieger seine Klage einreichen und seine Forderungen verfbxgen. 
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